
Gemeindeoml

Kundmachung
lm A,lpbaohbl

6235 Reith im Alpbochtol o Bezirk Kufstein
lel.: O5337 /62212

e-moil: gemeinde@reilhio.ot

71.:016-7

Gemöß SS l3 und 42 Abs. 1o Allgemeines Verwoltungsverfohrensgesetz
l99l (AVG) und SS 86 und 86b Bundesobgobenordung (BAO)

A) Rechtswirksomes Einbrinqen im eleklronischen Verkehr

Für dos rechtswirksome Einbringen von schriftlichen Anbringen (S l3 Abs. I

Allgemeines Verwoltungsverfohrensgesetz 1991 AVG, S 86b
Bundesobgobenordnung BAO) im elektronischen Verkehr on olle bei der
Gemeinde Reith im Alpbochtol eingerichteten Behörden und Dienststellen stehen
lhnen folgende Kontokte zur VerfÜgung:

E-Mqil: gemeinde@reithio.ot

Online-Formulore: httos : //www.reithio. ot/ ro erservice / Form u lore

Eleklronisc her Zustelldiensl: HPC Duol / BriefButler

Telefonnummer: +a3 (O) 5337 62212

Die Empfongsgeröie der bei der Gemeinde Reith im Alpbochtol eingerichteten
Behörden und Dienststellen für elektronische Anbringen werden oußerholb der
Amtsstunden nicht betreut. Anbringen gelten erst mit Wiederbeginn der Amtsstunden
ols eingebrocht und eingelongt, ouch wenn sie bereits vorher in den
Verfügungsbereich der Gemeinde Reith im Alpbochtol gelongt sein sollten.

Anbringen, die on die personolisierten E-Moil-Adressen von Mitqrbeiterinnen und
Mitorbeitern sowie on sonstige E-Moil-Kontokte gerichtet werden, gelten nicht ols

rechtswirkso m ein gebrocht.

Die Amtstofel der Gemeinde Reith im Alpbochtol befindet sich jedezeit öffentlich
zugönglich on der Nordseile des Gemeindeomles in 6235 Reith im Alpbochtol, Dorf
t.

l.) E-Moils

E-Moils einschließlich Anlogen, die

o) für den Empfönger nicht mit vertretboren Mitteln entschlÜsselbor sind oder einen
Posswortschutz entholten,



b) Computerviren oder ondere Funktionen entholten, die Schöden on Doten oder
Progrommen herbeiführen oder deren Sicherheit oder Funktionsföhigkeit
beeintröchtigten können,

c) ousführbore Doteien, Mokros oder oktive lnholte (2.8. VBScript, ActiveX, Jovo bzw.

JovoScript) entholten,
d) für relevonte lnholte Hyperlinks zu lnternetodressen oder zu Doteien im lnternet

(2.8. Registered Moil oder Cloud-Diensten) verwenden,
e) die moximole Größe von 20 Megobyte (inklusive oller Anlogen) Überschreiten

oder
f) ols Werbe-, Spom- oder Junkmoils eingestuft werden

gelten nicht ols rechtswirksom eingebrocht, werden nicht beorbeitet und gelöscht.
Hierüber wird die Absenderin bzw. der Absender nicht in jedem Foll informiert.

2.) Online -Formulore

Für Online-Formulore gelten die Punkte l.) o) bis d) sinngemöß. Die zulössige
moximole Größe und die zulössigen Doteiformote von Anlogen richten sich noch
dem jeweiligen Online-Formulor und werden dort oufgelistet. Beim Uberschreiten der
zulössigen Doteigröße und dem Hochloden eines nicht zulössigen Doteiformqtes
erfolgi eine vom Formulorserver generierte Fehlermeldung und eine Übermittlung
findet nicht stott.

3.) Eleklronischer Zuslelldiensl

Bei der Verwendung eines elektronischen Zustelldienstes gelten die Punkte l.) o) bis

d) sinngemöß.

4.) Anloden

Für Anlogen eines E-Moils oder bei Vewendung des elektronischen Zustelldienstes
dürfen folgende Doteiformote - sofern technisch möglich - verwendet werden:

Doteityp
Text
Dokument
Grofik

Doteiformol
.txt,
.pdf, .html, .docx, .xlsx, .pptx, .doc, .xls, .ppt,
.gif,.jpg,.jpeg, .bmp, .tif, .tiff,.png, .dwg, .txf

hriftstückenB) Postolisc Übermiftluno und n che Aboobe von

Bei postolischer Übermittlung von Schriftstücken sind diese on die Postodresse

Gemeinde Reith im Alpbochtol
Dorf 1

6235 Reith im Alpbochtol

zu richten



Die persönliche Abgobe von Schriftstücken ist wöhrend der Amtsstunden - siehe
Punkt C) - im Bürgerservice/Meldeqmt/Fundomt, Zimmer 0.1 möglich.

C) Amtsslu nden und Porteienv ehrszeifen

Es werden folgende Amtsstunden und für den Porteienverkehr bestimmte Zeiten

festgelegt:

Montog
Dienslog - Freitog

08:00 - lZ:00 Uhr

08:00 - l2:00 Uhr

Keine Amtsstunden und kein Porteienverkehr on den gesetzlichen Feiertogen, om 24.

Dezember und 31. Dezember gonztogs sowie om Nochmittog des
Foschingsdienstoges.

D) Zulössiq der Kundmochu von mündlichen V ndlunoen
im lnlernet

Kundmochungen mündlicher Verhondlungen gemöß $ 42 Abs. I in Verbindung mit $

42 Abs.lo AVG können im lnternet unter der Adresse http://www.reithio.ot erfolgen.

Hinweis: ln behördlichen Verfohren stellt die Kundmochung einer mÜndlichen
Verhondlung im lnternet eine geeignete Kundmochungsform dor. Eine Person verliert
ihre Stellung ols Portei, soweit sie nicht spötestens om Tog vor Beginn der
Verhondlung wöhrend der Amtsstunden bei der Behörde oder wöhrend der
Verhondlung Einwendungen erhebt (Pröklusion gemöß $ 42 Abs. I AVG).

E) lnkrqftlrelen

Diese Kundmochung triti mit 22.04.2024 in Kroft. Gleichzeitig tritt die Kundmochung
vom 28.07 .2023 oußer Kroft

Der rmeisier
e Reith i.A

o

chösser)

An geschlogen om : 22.04.2024
A nommen om


